
 

 

 

Dezernat IV 
Stadtbibliothek 
Frau Keil, Tel. 2026 
Bremerhaven, 17.01.2024 

 
 
 
 
Vorlage Nr. IV/4/2024  
für den Magistrat 

Anzahl Anlagen: 1 

 
 
 
Ausnahmegenehmigung nach Art. 132a LV für die Stadtbibliothek - Beschaffung von Me-
dien 

 
 
 
A Problem 

Die Stadtbibliothek ist mit bis zu 600 Besuchenden täglich eine der größten kulturellen Ein-
richtungen in der Stadt. Eine Bibliothek hat die Aufgabe als Lernort, Medien für Aus- und Wei-
terbildung und Beruf vorzuhalten und einen freien Zugang zu Informationen zu gewährleisten 
sowie die Medien- und Informationskompetenz zu schulen. Daneben gibt es auch eine große 
Unterhaltungssparte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  
 
Gemäß § 1 (2) der Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Bremerhaven 
(Ortsgesetz) ist Aufgabe der Stadtbibliothek Bremerhaven, der Bevölkerung Bremerhavens 
ein aktuelles Angebot aus Medien und sonstigen Leihgegenständen zur Verfügung zu stellen. 
Die Stadtbibliothek dient allgemeinen kulturellen Zwecken und dem allgemeinen Bildungsinte-
resse, der Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung (Auf-
enthaltsort und Ort der Begegnung).  
 
Nach den geltenden Verwaltungsvorschriften zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2024 auf Grundlage der Ermächtigung 
nach Art. 132a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen müsste der Ankauf von 
neuen Medien bis zur Rechtskraft des Haushaltes zurückgestellt werden. Eine Ausnahme 
bilden wenige Werke, die unabdingbar sind, um den Aufgaben einer Stadtbibliothek gerecht 
zu werden. 
 
Die Bibliothek selbst hat ein berechtigtes Interesse, den Medienbestand in allen Sparten so 
aktuell wie möglich zu halten und den Bestand kontinuierlich zu pflegen. Die Rechtskraft des 
Doppelhaushaltes 2024/2025 wird voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte eintreten. 
Der Rückstand, der entstehen würde, wenn der Bestand über mehrere Monate nicht aktuali-
siert und gepflegt wird, ist später durch das Personal kaum aufzuholen.  
 
Die Nutzerinnen und Nutzer erwarten auf der anderen Seite einen tatsächlich aktuellen Medi-
enbestand als „Gegenleistung“ für die gezahlten Gebühren. Die Bibliothek hat durch die Ein-
schränkungen während der Corona-Pandemie einen Einbruch der Nutzerzahlen erfahren, der 
bis heute noch nicht ganz wieder aufgeholt werden konnte. Die im Haushaltsplan verankerten 
Ansätze bei den Einnahmen konnten auch im Jahr 2023 nicht erreicht werden. Die Ansätze 
bei Nutzungsgebühren konnten nur zu etwa 80 %, die Ansätze bei Mahngebühren nur zu 
etwa 70 % erreicht werden. Ein nicht kontinuierlich gepflegter Medienbestand könnte die Nut-
zerzahlen und damit auch die erforderlichen Einnahmen weiter schrumpfen lassen. 
 
B Lösung 

Um den Medienbestand der Stadtbibliothek aktuell zu halten, schlagen wir vor, eine Ausnah-
me gemäß Nr. 4.1. der Verwaltungsvorschriften zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschafts-
führung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2024 auf Grundlage der Ermächtigung 
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nach Art. 132a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen für die Stadtbibliothek 
für die Beschaffung von Medien zu beschließen. Der Leitung der Stadtbibliothek obliegt bei 
der Beschaffung von Medien im Einzelfall die Einschätzung, wie sehr sie zur Erfüllung der 
Aufgaben der Stadtbibliothek beitragen und wie hoch die jeweils zu erwartende Nachfrage 
sein wird.  
 
C Alternativen 
Es wird keine Ausnahmegenehmigung erteilt. In diesem Fall kann der Bestand über Monate 
nicht nachhaltig gepflegt werden. Dies könnte einen Einbruch der Benutzerzahlen zur Folge 
haben. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 

Der Ansatz der Haushaltsstelle 6351/523 01 „Beschaffung von Medien“ betrug im Doppel-
haushalt 2022/2023 120.000 €. Die fachliche Entscheidung, welche neuen Medien für die 
Erfüllung der Aufgaben der Stadtbibliothek erforderlich sind, obliegt der Leitung der Stadtbib-
liothek (Siehe auch B Lösung).   
 
Die Bereitstellung von Medien wie z. B. Büchern in einer öffentlichen Bibliothek wirkt nachhal-
tig und ressourcenschonend, da ein Buch vielfach gelesen wird.  
 
Der Beschluss hat keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen. Auswirkungen auf Men-
schen mit Behinderungen, Auswirkungen auf ausländische Mitbürger:innen sowie eine unmit-
telbare Betroffenheit einer zuständigen Stadtteilkonferenz sind nicht erkennbar.  
 
E Beteiligung / Abstimmung 

Die Einschätzung der Stadtkämmerei wurde eingeholt und ist dieser Vorlage als Anlage an-
gefügt.  
 
Im Falle einer positiven Beschlussfassung ist der Finanz- und Wirtschaftsausschuss zu betei-
ligen. 
 
F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 

Für eine Veröffentlichung nach dem BremIFG geeignet. 
 
G Beschlussvorschlag 

Der Magistrat beschließt eine Ausnahme gemäß Nr. 4.1. der Verwaltungsvorschriften zur 
vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 
2024 auf Grundlage der Ermächtigung nach Art. 132a der Landesverfassung der Freien Han-
sestadt Bremen für die Stadtbibliothek für die Beschaffung von Medien. Die Leitung der 
Stadtbibliothek soll die fachliche Entscheidung über die zu beschaffenden Medien unter Be-
rücksichtigung der Einschätzung, wie sehr sie zur Erfüllung der Aufgaben der Stadtbibliothek 
beitragen und wie hoch die jeweils zu erwartende Nachfrage sein wird, treffen.  
 
Der Magistrat empfiehlt dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss, einen gleichlautenden Be-
schluss zu fassen.  
 
 
 
Frost 
Dezernent 
  
 
Anlagen: Einschätzung der Stadtkämmerei 
 
 
 


